
Niederschrift 
 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Dockweiler vom 01.10.2014 
 
Anwesend sind: 
Bruno von Landenberg  
Dietmar von Landenberg   
Dietmar Uder 
Siegfried Schüller 
Dirk Dauster  
Josef Häp 
Ralf Hammes 
Anja Gansen 
Thomas Krones 
Utters Josef 
Nicht Anwesend: 
Dieter Reichertz 
Hans Ludwig  
Sabine Schneider 
   
Schriftführer: 
Dietmar von Landenberg 
 
Ortsbürgermeister Bruno von Landenberg eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass 
die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und der Rat mit den anwesenden Ratsmitgliedern 
beschlussfähig ist. Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.  
 
TAGESORDNUNG: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1:   Bürgerfragestunde 
- Es wird von einem Bürger angefragt ob die in der Dauner Straße angebrachte LED 
Straßenleuchte die Leuchtenart ist die auch beim Ausbau der Hauptstraße montiert werden soll. 
Dies wird vom Vorsitzenden bejaht. Diese Leuchtenart wurde vom Rat festgelegt und liegt mit 
den Anschaffungskosten in Höhe der bisher montierten Leuchten. Andere LED Leuchtenarten 
sind wesentlich teurer. 
-  Es wird nach der Installation eines hydraulichen Widders am Borren zur Förderung von Wasser 
nachgefragt. Der Vorsitzende erläutert, dass dies vom Rat aus Kostengründen nicht befürwortet 
wurde. 
- Es wird nachgefragt warum die Einladung zur heutigen Sitzung nicht im Internet veröffentlicht 
wurde. Der Vorsitzende erklärt, dass dies versehentlich versäumt wurde, jedoch eine 
Veröffentlichung im Informationskasten in der Dauner Straße erfolgte. 
 
TOP 2:  Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2014 
Der Rat stimmt der Niederschrift zu. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen 
 
TOP 3:  Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur 

Innenentwicklung (Aufstellungsbeschluss) 
Ausschlussgründe für Ratsmitglieder gem. § 22 Gemeindeordnung liegen nicht vor. Der 
Vorsitzende erläutert dem Rat noch einmal die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur 
Innenentwicklung anhand der erstellten Planung. Diese Planung muss nun durch Aufstellung eines 
Bebauungsplanes baurechtlich gesichert werden. Hierfür sind festgelegte Verfahrensschritte nach 
dem Baugesetzbuch erforderlich. Zu Beginn dieses Verfahrens muss ein Aufstellungsbeschluss 
gefasst werden. Der Rat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Innenentwicklung  



(Aufstellungsbeschluss). Der Vorsitzende beauftragt die Verbandsgemeinde die weiteren Schritte 
in die Wege zu leiten.    
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
TOP 4:  Verschiedenes 
 

a) Der diesjährige Martinszug findet am Samstag, den 08.11.2014 statt Er beginnt wie immer 
um 18:00 Uhr an der Grundschule. Der Vorsitzende bittet einige Ratsmitglieder um 
Mitarbeit bei der anschließenden Verteilung der Martinsbretzel. 

 
 

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung um 19:30 Uhr. 
 
Der Vorsitzende:                                                     Der Schriftführer: 


